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Bauleitplanung der Gemeinde Budenheim

Flächennutzungsplan ( ) Aufstellung

Bebauungsplan (X) Aufstellung

( ) Änderung

( ) Änderung

Aufstellung des Bebauungsplanes "Wäldchenloch" der Gemeinde Budenheim

( ) Anhörunggemäß § 4 Abs. 1 BauGB

(X) Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Sicht des Immissionsschutzes, hier Schall, besteht auch nach Erstellung des Gut

achtens 1832G/10 (Richard Möbus vom 12.03.2013) und der Stellungnahme der Ver

waltung weiterhin Klärungsbedarf. Es ist zutreffend und in der Stellungnahme der

Verwaltung richtig dargestellt, dass mit dem Gutachten Richard Möbus vom

12.03.2013 nachgewiesen wird, dass die vorhandenen Betriebe Bitz, Birkholz und

Entsorgungszentrum den Nachtrichtwert unterschreiten : ..Als Ergebnis der Untersu

chung wurde festgestellt, dass durch die Summe der Schal/einwirkungen al/er relevan

ten Betriebe die Anforderungen der TA Lärm in der gesamten Planungsfläche inner-
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halb der Tagzeit um mindestens 15 dB(A) und innerhalb der lautesten Nachtstunde

um mindestens 2 dB(A) unterschritten und damit eingehalten werden. Maßnahmen

zum Schal/schutz sind dazu nicht erforderlich. " (Gutachten Richard Möbus vom

12.03.2013)

Im Zuge der Entwicklung des Plangebietes .Kirchstreße" wurde im Jahr 2006 durch

die Ingenieurgesellschaft für Immissionsschutz, Schalltechnik und Umweltberatung

mbh (i05-27-6_bf07.doc - isu mbH) ein schalltechnisches Gutachten für den betroffe

nen Bereich erstellt. Die gewählten Immissionsorte 10 und 11 berücksichtigten Immis

sionsorte im Plangebiet "Wäldchenloch". Hier zeigte sich vor allem in den Nachtzeiten,

dass die Immissionsrichtwerte nicht ohne weiteres eingehalten werden können. Diese

Geräuschvorbelastung hat somit einen direkten Einfluss auf das Plangebiet, unab

hängig von den Betrieben Bitz, Birkhof und Entsorgungszentrum. Die vorliegende

Bauleitplanung geht jedoch auf diese Vorbelastung nicht ein und stellt auch nicht die

Auswirkungen der für den Verkehrslärm vorgesehenen Schallschutzeinrichtung dar .

Es ist zu vermuten, dass die Lärmschutzwand nur im unteren Bereich an der L423 zu

einer Minimierung der gewerblichen Geräuschvorbelastung führt .

Mit freundlic~Grüßen
/Imz' (

Rüdiger Koch
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Gemeinde Budenheim

Schalltechnische Untersuchung zum
8-Plan "Kirchslraße"

Digitales Geländemodell

Gewerbelärm - Erminlung de r Vorbe lastung dur ch
vorhandene Betriebe außerhalb des Plangebietes
ennanc bet nebsbezoqener Geräuschemissionen
(ohne Bericap)
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Steinwendener Straße 8a

66877 Rarristein-Miesenbach

Tel 06371 /590250
Fax 063 71 /590259
Email info-schal1@i-s-u.de
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